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Systematisches „Ausbluten“ der NW Logistik geht weiter 

Sozialdemokratischer Zeitungsverlag NW setzt Strategie des Zeitungsverleger-Verbandes 
zur Senkung der Zustellkosten gegen seine langjährigen Zeitungszusteller um.  

Die Aktion wird gesteuert von Prof. Dr. Johannes Weberling 
aus Berlin, der auch für den Bundesverband der Zeitungsver-
leger  juristisch  tätig  ist.  Die  NW  lässt  sich  das  richtig  
was kosten! 

 

Anfangs hörte sich das Angebot der Neuen Westfälischen 
scheinbar gut an. Den Zustellern wurden ab 1. Januar 2015 
Mindestlohn  von  8,50  Euro  pro  Stunde  und  30  Tage  Ur-
laub (5 Wochen) angeboten. Sah man in das Kleingedruckte, 
trat aber gleich der Pferdefuß für die länger beschäftigten Zu-
steller zutage. Das Angebot galt nur für Zusteller, die bereit 
waren, ab 1. Januar 2015 in eine der drei heimlich gegründe-
ten Zustellgesellschaften NW Medien-Service Nord, Mitte, 
Süd zu wechseln. Bedingung: Aufgabe der erworbenen Be-
sitzstände! Der Nachtzuschlag wurde von 25 Prozent auf 10 
Prozent gekürzt. 40 Prozent Jahressonderzahlung und ver-
mögenswirksame Leistungen = Fehlanzeige! 

 
Nach anfänglichen Protesten beteuerte die NW-Geschäfts-
führung, dass niemand gezwungen werde, in die neuen Be-
triebe zu wechseln. Die NW Logistik sollte weiterhin erhalten 
bleiben. Ende Juni kam dann der erste Paukenschlag. Ca. 20 
Bezirke in der Gütersloher Innenstadt (teure Bezirke bei 
Stücklohn, weil hoher Stundenlohn) wurden zum 30. Juni der 
NW Logistik gekündigt und ab 1. Juli an die NW Medien-
Service Süd vergeben. 
 
Den Zustellern, die immer noch nicht wechseln wollten, wur-
den „Ersatzbezirke“ in Schloss Holte-Stukenbrock oder ande-
ren Gütersloher Randbereichen angeboten. Bei höheren An-
fahrtskosten ergibt das teilweise bis zu 70 Prozent weniger 
Lohn! 

 
Zur Rechtfertigung wird weiterhin die „Haltet-den-Dieb-
Strategie“ angewandt. Im Verlag wird eifrig kolportiert, dass 

an allem nur der Betriebsrat der NW Logistik schuld sei, weil 
der zu hohe Forderungen gestellt habe. 
 
Ver.di versucht, über Tarifverhandlungen die Probleme zu lö-
sen. Zum Beispiel mit der Forderung nach einem einheitlichen 
Betriebsrat für alle vier Zustellgesellschaften. Aber die drei 
neugegründeten Betriebe verweigern Verhandlungen mit 
ver.di. Die Verlagsgeschäftsführung sah auch keinen Ge-
sprächsbedarf mit ver.di. Nur die Geschäftsführung der NW 
Logistik hat sich auf Tarifverhandlungen eingelassen. Am Ver-
handlungstisch, so unser Eindruck, wird auf Zeit gespielt und 
versucht,  die  Besitzstände  der  Altbeschäftigten  über  
Tarifregelungen zu knacken.  
 
Die gewerkschaftlich organisierten ZeitungszustellerInnen ver-
suchen nun, auch in den neuen Betrieben Fuß zu fassen, um 
die notwendige einheitliche Vertretung der Zeitungszusteller 
zu ermöglichen. Wir befürchten, wenn die Aktionen der NW-
Geschäftsführung so weiterlaufen, dann wird die Zustellquali-
tät massiv geschädigt werden. 

Das Ganze ist im Rahmen der bundesweiten Kosten-
senkungsprogramme der Zeitungsverlage einzuordnen, die 
durch Ausgliederungen, Tarifdumping und Tarifflucht auf Kos-
ten der Arbeitnehmer  die Verlage sanieren wollen. Auch bei 
der NW zieht sich das wie ein roter Faden durch die letzten 
Jahre und wird nach unserer Einschätzung bald weitere Be-
reiche im Verlag und Druckerei treffen. 

Durch diese Sparorgie wird aber letztendlich die Situation 
nicht verbessert, sondern die Tageszeitungsproduktion weiter 
gefährdet. 
 
Dirk Toepper 

Protestaktion 
gegen die Zerschlagung der NW Logistik 

25. Juli, Bielefeld, Jahnplatz 



 
Gewerkschaftszugehörigkeit 

Frage nach Mitgliedschaft 
unzulässig 

Verlangt ein Arbeitgeber während laufender 
Tarifvertragsverhandlungen von seinen Arbeit-
nehmerInnen Auskunft darüber, ob sie einer 
bestimmten Gewerkschaft angehören, kann 
dies die Koalitionsfreiheit der betroffenen Ge-
werkschaft unzulässig einschränken. 

Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom 18. Nov. 2014 - 1 AZR 257/13 

 
 
 

Mindestlohn 
Keine Anrechnung von 

Sonderzahlungen 

Der Arbeitgeber darf ein zusätzliches Urlaubs-
geld und eine jährliche Sonderzahlung nicht 
auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen. 
Eine Änderungskündigung ist unwirksam, mit 
der eine derartige Anrechnung erreicht werden 
sollte. 

Arbeitsgericht Berlin, 
Urteil vom 4. März 2015 - 54 Ca 14420/14 

 

 
 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

Antrag muss begründet werden 

Gewinnt der/die ArbeitnehmerIn die Kündi-
gungsschutzklage und ist dennoch die Rück-
kehr zum früheren Arbeitsplatz nicht zumut-
bar, so kann bei Gericht die Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses  gegen Zahlung einer an-
gemessenen Abfindung beantragt werden. Es 
ist dabei aber vorzutragen, warum die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist. 
Allein die Tatsache, dass die Kündigung sozi-
alwidrig ist, reicht für die Begründung der Un-
zumutbarkeit nicht aus. Es müssen vielmehr 
die konkreten Umstände dargelegt werden, die 
den Antrag stützen. 

Landesarbeitsgericht 
Mecklenburg-Vorpommern, 

Urteil vom 17. September 2014 - 3 Sa 53/14 
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Aktionswochen von ver.di 

 

In den Aktionswochen, die regelmäßig zweimal im Jahr vorgesehen sind, wird 
ver.di sich verstärkt im Betrieb ein oder ganz viele Gesichter geben und flä-
chendeckend und über alle Fachbereiche hinweg eine gewerkschaftliche Er-
folgsgeschichte in den Mittelpunkt der Kommunikation mit den Kolleginnen 
und Kollegen am Arbeitsplatz oder vor dem Betriebseingang stellen. 

 
Die Themen der Aktionswochen orientieren sich an den Schwerpunkten, die 
für ver.di auf der gewerkschaftlichen Tagesordnung stehen und nie-
drigschwellig den Nutzen einer Gewerkschaftsmitgliedschaft aufgreifen kön-
nen. 

 

In der 4. Aktionswoche vom 22. bis 
26. Juni 2015 ging es um das The-
ma: „Gute Arbeit – Guter Lohn“ 
Vorteile gibt es nur mit Tarif-
verträgen. Tarifverträge schützen.  
Der Ortsverein Bielefeld, FB  8, Me-
dien, Kunst und Industrie, beteiligte 
sich über seinen Vertrauensleute-
Arbeitskreis in drei Betrieben an der 
Aktionswoche. Bei Gundlach Ver-
packung, MM Graphia Bielefeld und 

Westfalen-Druck verteilten die Vertrauensleute eine Karte mit einem Schoko-
taler und eine Tarifbroschüre an die Beschäftigten. 
 

In der 5. Aktionswoche vom 9. bis 13. November 2015 wird das Thema:  
„Gute Arbeit - Ohne Druck“, also Arbeitsbelastung, ständige Erreichbarkeit 
und der Schutz vor psychischen Belastungen in den Vordergrund der Kom-
munikation gerückt. Auch hier wird der Vorteil kommuniziert, dass Gewerk-
schaften den Schutz vor Arbeitsbelastungen in Tarifverträgen regeln können. 

 
Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, 
meldet sich bitte bei Dirk Toepper. 
  

Aktionswochen 

Kolleginnen aus der Einlage bei Westfalen-Druck. 
Vorne links: Vertrauensfrau Janina Krämer 
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Im nächsten Frühjahr steht die nächste Lohn-
runde in der Druckindustrie ins Haus. Bisher hat 
der Arbeitgeberverband den Manteltarif noch 
nicht gekündigt. 
 
Die bei der letzten Tarifrunde verabredeten Ge-
spräche zwischen dem BVDM und ver.di sollten 
über die allgemeinverbindlichen Lohnunter-
grenzen geführt werden. Zwischenzeitlich haben 
fünf Gespräche stattgefunden. 
 
Erstmalig wurde vom BVDM auch der Lohn-
rahmentarifvertrag angesprochen. 
 
Bei den Gesprächen zum Manteltarif sind es die 
alten Themen: Maschinenbesetzung, an Druck-
maschinen sollte eine Mindestbesetzung von 
max. 2 Fachkräften sein. Eine Fachkraft sollte 
aus der Druckindustrie kommen, die zweite 
Fachkraft kann eine andere Berufsausbildung 
haben. Für Helfer will der BVDM zukünftig kei-
nerlei Besetzungsvorgaben im Tarifvertrag vor-
sehen. 
 
Verlängerungsmöglichkeiten der Arbeitszeit von 
35 auf 40-Stunden-Woche, Zuschläge und Son-
derzahlungen (Urlaubsgeld und Jahresleistung) 
sollen nach dem Arbeitgeberverband betrieblich 
vereinbart werden. Die Betriebsparteien sollen 
dabei die Möglichkeit haben, die Einmalzahlun-
gen jeweils monatlich festlegen zu können, na-
türlich ergebnisabhängig, so der BVDM. 
 
Am 18./19. Juni 2015 haben in Kassel die Tarif-
kommission und Tarifausschüsse getagt. 
 
Die Tarifkommission lehnt einseitige Verschlech-
terungen der bestehenden Tarifverträge ab und 
fordert allgemeinverbindliche Lohnuntergrenzen, 
bzw. fordert keine einseitige Verschlechterung 
der Tarifwerke. 
 
Es sollen Arbeitsgruppen zu Themenschwer-
punkten gebildet werden. 
 
Spätestens im Februar 2016 findet eine weitere 
Tarifkommissionssitzung statt. Dort werden wir 
die Lohnforderung für die Tarifrunde 2016 be-
schließen. 
 
Peter Reinold 

Ortsvereinsvorsitzender        

Zwischenruf 

Gundlach Verpackung, Oerlinghausen:  Die Regelung zur Ar-
beitszeitverlängerung läuft zum Jahresende aus. Nun hat die Ge-
schäftsleitung auch den Firmentarifvertrag zum Jahresende gekün-
digt. Der Firmentarifvertrag regelt die Bindung an den Tarifvertrag 
der Papierverarbeitung und für den Druckbereich die Bindung an 
den Drucktarif. 

 

Gunova, Oerlinghausen:  Die Sanierungsverhandlungen kommen 
nicht von der Stelle. Nach den angekündigten Maßnahmen gab es 
wochenlang keine Rückmeldung der Geschäftsleitung. Erst als eini-
ge Beschäftigten ihr Recht wahrnahmen, den Betriebsrat aufzu-
suchen und das täglich, kam etwas Bewegung in die Sache.  

 

 

 

BR-Wahlen für die Zeitungszusteller 
bei  ZVG Halle, Paderborn und Halle (Westfalen-Blatt), 

PZS Lemgo (Lippische Landeszeitung) und Mindener Tageblatt 
 
Nachdem im Schatten der Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns in fast allen Zeitungszustellbetrieben die Zusteller mit Kür-
zungen bei Nachtzuschlägen und Fahrgeld konfrontiert wurden, ha-
ben sich einige nun entschlossen, Betriebsräte zu wählen. Nun ist 
das in diesen Bereichen nicht so einfach, da es keine Betriebs-
strukturen gibt  und auch  die Arbeitgeberseite mit  juristischen und 
anderen Mitteln die Wahlen zu verhindern oder zu beeinflussen ver-
sucht. 
 
Bei der ZVG Halle, die als erstes gewählt haben, gab es nicht ge-
nügend Kandidaten. So wurde nur ein fünfköpfiger Betriebsrat ge-
wählt. Einer nahm die Wahl nicht an, so musste gleich eine neue 
Wahl ausgeschrieben werden. Die fand am 16.07.2015 statt. Da es 
auch hier mit den Kandidatenlisten Probleme gab, ist auch mit einer 
Wahlanfechtung zu rechnen. 
 
Der Betriebsrat der ZVG Paderborn wurde im April gewählt. Hier 
hat ebenfalls der Arbeitgeber die Wahl angefochten. Das Verfahren 
läuft und wird erst im September entschieden. Der Betriebsrat ist 
aber erstmal im Amt und tätig. In beiden Betrieben Paderborn/Halle  
konnte als erster Erfolg die Feiertagsbezahlung durchgesetzt werden 
und zwar rückwirkend für alle Feiertage ab 1. Januar. 
 
Die ZVG Herford wählte am 16.07.2015 ebenfalls erstmals einen 
siebenköpfigen Betriebsrat. 
 
Bei der PZS Lemgo fand eine Wahlversammlung statt, auf der ver-
sucht wurde, die Einsetzung eines Wahlvorstandes zu verhindern. 
Da die gewählten Kandidaten keine Mehrheit auf der Versammlung 
erzielten, muss jetzt das Arbeitsgericht den Wahlvorstand einsetzen. 
Termin ist leider erst der  4. November 2015. 
 
Beim Mindener Tageblatt haben sich jetzt auch Zusteller ge-
funden, die einen Betriebsrat gründen wollen. Hier prüfen wir ge-
rade, ob wir den Wahlvorstand über den Verlagsbetriebsrat einset-
zen können. 
 
Dirk Toepper 
 



T E R M I N E 
S e r v i c e  

Seniorengruppe 

9. September 2015 
Tagesfahrt nach Nieheim 
8.30 Uhr, Oelmühlenstr. 

1. Oktober 2015 
14.30 Uhr, Sieker-Mitte 

5. November 2015 
14.30 Uhr, Sieker-Mitte 
 

OV-Vorstand 
18. August 2015, 16.30 Uhr 
Bezirksbüro 
 

Ver.di-Sommerfest 
16. August 2015 
Buntes Haus, Bielefeld-Sennestadt 
11.00 - 18.00 Uhr 
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Werner Rügemer / Elmar Wigand 

Die Fertigmacher 
Arbeitsunrecht und professionelle Ge-

werkschaftsbekämpfung 

240 Seiten, 14,90 Euro, 
ISBN 978-3-89438-555-2 
 
Die Autoren untersuchen jene Schattenseiten des 
vermeintlichen deutschen Jobwunders, die in den 
Medien weitgehend ausgeblendet bleiben. Sie 
stoßen auf die Verletzung von Menschenrechten 
und geltenden Gesetzen durch aggressive Unter-
nehmer und ihre Berater. 

Zu den Leidtragenden gehören Beschäftigte in 
Branchen und Unternehmen wie Discountern, 
Paketdiensten, Speditionen oder Systemgastrono-
mie und im Niedriglohnsektor sowie Arbeits-
suchende, die mit Hilfe der Jobcenter in miserab-
le Verhältnisse gepresst werden. 

Die Gründung von Betriebsräten ist heute, in 
Zeiten von sogenanntem Union Busting, der 
professionellen, bisweilen kriminellen Bekämp-
fung von Gewerkschaften, oft ein gefährliches 
Abenteuer. 

Diese Verhältnisse sind nicht alternativlos, weil 
politisch gewollt oder toleriert und mitunter bru-
tal durchgesetzt. 

Rügemer und Wigand nehmen Netzwerke ein-
schlägiger Akteure (Arbeitsrechtler, Medien-
kanzleien, PR-Agenturen, Unternehmensberater, 
Detekteien, Personalmanager, gelbe Pseudo-
Gewerkschaften) in den Blick. Sie schildern de-
ren Methoden und Strategien anhand von Fall-
beispielen und Personenporträts. 
 
Werner Rügemer, Dr. phil., *1941, Publizist, 
Lehrbeauftragter an der Universität Köln, zahl-
reiche Bücher und Zeitschriftenartikel. 

Elmar Wigand, *1969, Journalist, betreibt den 
Blog www.arbeitsunrecht.de. Beide haben 2009 
den Kongress »ArbeitsUnrecht in Deutschland« 
organisiert. 

 
 

Eine Kurzfassung ihres Themas gibt es als 
112seitige Studie der Otto-Brenner-Stifung: 

„Union Busting in Deutschland. Die Be-
kämpfung von Betriebsräten und Gewerk-
schaften als professionelle Dienstleistung.“ 
 

www.otto-brenner-stiftung.de 

Buchtipp 

 


